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Themen:
Altersvorschriften
Waffentransport (Vereins- und 
Privatwaffen)
Betreiberpflichten
Aufbewahrung von WaffenAufbewahrung von Waffen

Einsatz von Lichtgewehren(Info/Werbeveranstaltung)

Führen von Traditionswaffen
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Änderung §27 Absatz3 Satz1 Nr2
vom 25.07.2009

Altersvorschriften
(§27WaffG und §10 AWaffV)

•Schießen durch Kinder und Jugendliche:
•unter 12 Jahren und ab 12 Jahren (JuBaLi)
•Ab 14 Jahren  nur KK und Flinte kal. 12

• Die bisherigen Einverständniserklärungen gegen    
di   E klä  t hdie neuen Erklärungen austauschen.

•Ab 18 Jahren:  Schießen mit sonstigen Waffenb 8 Ja e Sc eße t so st ge a e
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Waffentransport   Waffentransport   

Für Inhaber einer WBK
E l b i f i  T t/A fb h   Erlaubnisfreier Transport/Aufbewahrung  
einer Schusswaffe für bis zu 4 Wochen.
Für Nichtinhaber einer WBK
Erlaubnisfreier Transport nur nach denErlaubnisfreier Transport nur nach den
Weisungen des Berechtigten des Vereins

Schriftliche Beauftragung
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Transport von Waffen

Nur noch:

Im verschlossenen Behälter
nicht zugriffsbereit, nicht schussbereit.........
(mit Schloss verriegelter Behälter)(mit Schloss verriegelter Behälter)

Gilt für den Transport  aller Schusswaffen 

Transport erst ab dem 18. Lebensjahr
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Betreiberpflichten  Betreiberpflichten  
Schießbetrieb

Für die Durchführung 
des Schießbetriebes sorgt die:des Schießbetriebes sorgt die:

Verantwortliche Aufsichtsperson
Voraussetzung: Volljährig, zuverlässig,Voraussetzung: Volljährig, zuverlässig,
persönlich geeignet, waffensachkundig,

Ist die verantwortliche Aufsichtsperson
nicht anwesend:

Darf nicht geschossen werden.
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Änderung WaffG vom 25.07.2009

Erweiterte Befugnis der Polizei

§36 WaffG Abs.3: 
B it   l b i fli hti  S h ff  Besitzer von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, 
Munition oder verbotener Waffen haben der Behörde 
Zutritt zu den Räumen zu gestatten  in denen die Zutritt zu den Räumen zu gestatten, in denen die 
Waffen und Munition aufbewahrt werden. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung g
(Artikel 13 Grundgesetz) wird insoweit 
eingeschränkt.
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Aufbewahren von WaffenAufbewahren von Waffen

und Munition 
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Aufbewahrung von WaffenAufbewahrung von Waffen
in Schützenhäusern

§13 AWaffV: Aufbewahrungspflicht§ g p
in nicht bewohnten Gebäuden 

Schrank: DIN/EN1143-1 Widerstandsgrad I (Typ 0/B)Schrank: DIN/EN1143 1 Widerstandsgrad I (Typ 0/B)

max. 3 Langwaffen.

Abweichungen hiervon sind möglich durch:

• Aufbewahrungskonzept in Absprache mit g p p
der Kreispolizeibehörde
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Einsatz von Lichtgewehreng

zu Info-/Werbeveranstaltungen

• keine Waffe im Sinne des WaffG.

• Aber mit Holzschaft in Naturfarbe fällt es   
als Anscheinswaffe unter das WaffGals Anscheinswaffe unter das WaffG.

•Die Nutzung in der Öffentlichkeit muss  g
angemeldet/zugelassen werden.
Die neue Version hat laut Aussage des 
H t ll  di   U b d kli hk it b h i i   Herstellers die  Unbedenklichkeitsbescheinigung  
des BKA, aber auch hier sollte die Nutzung   
in der Öffentlichkeit angezeigt werden
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in der Öffentlichkeit angezeigt werden.



Führen von Traditionswaffen

• Genehmigungspflichtig 
• Einzelgenehmigung
• Pauschalgenehmigung   (mit der Genehmigungs-

behörde vorher klären )behörde vorher klären.)

• Jede Veranstaltung mit Traditionswaffen 
muss angezeigt (genehmigt) sein.
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Wohl dem der gelernt hat, g
zu ertragen, was er nicht 

ändern kann undändern kann, und 
preiszugeben mit Würde, waspreiszugeben mit Würde, was 

er nicht retten kann!
Friedrich von Schiller

Wir versuchen dennoch unser Bestes! Weitere und aktuelle Informationen 
b h d R b ik I f i W ff h !
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unter www.wsb-home.de Rubrik Information – Waffenrecht!


